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Referentenentwurf 

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Mobilitäts-Richtlinie 

A. Problem und Ziel 

Die im April 2014 von der Europäischen Union beschlossene so genannte Mobilitäts-
Richtlinie will vor dem Hintergrund des Rechts auf Freizügigkeit nach Artikel 45 des Ver-
trages über die Arbeitsweise der Europäischen Union die Mobilität der Beschäftigten zwi-
schen den Mitgliedsstaaten fördern. Dazu sollen Mobilitätshindernisse abgebaut werden, 
die sich aus Regelungen zur betrieblichen Altersversorgung ergeben können. 

B. Lösung 

Umsetzung der Richtlinie in das Betriebsrentengesetz. Die Absenkung der 
Unverfallbarkeitsfristen wird im Einkommensteuergesetz im Hinblick auf die entsprechen-
den Pensionsrückstellungen steuerlich begleitet. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Die Steuermindereinnahmen betragen in der vollen Jahreswirkung 65 Mio. Euro. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Der zusätzliche jährliche Erfüllungsaufwand beträgt 710 Stunden. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Der zusätzliche einmalige Erfüllungsaufwand beträgt 155 Millionen Euro, der zusätzliche 
jährliche Erfüllungsaufwand beträgt 135 000 Euro. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

21 000 Euro. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Keiner. 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Mobilitäts-Richtlinie1) 

Vom ... 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 

Änderung des Betriebsrentengesetzes 

Das Betriebsrentengesetz vom 19. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3610), das zuletzt 
durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 1b Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „25. Lebensjahres“ durch die Angabe „21. 
Lebensjahres“ und das Wort „fünf“ durch das Wort „drei“ ersetzt. 

2. § 2 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 5 wird aufgehoben. 

b) Absatz 5a wird Absatz 5. 

c) Absatz 5b wird Absatz 6 und in dem neuen Absatz 6 wird die Angabe „5a“ durch 
die Angabe „5“ ersetzt. 

3. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt: 

„§ 2a 

Berechnung und Wahrung des Teilanspruchs 

(1) Bei der Berechnung des Teilanspruchs eines mit unverfallbarer Anwartschaft 
ausgeschiedenen Arbeitnehmers nach § 2 sind Veränderungen der Versorgungszu-
sage und der Bemessungsgrundlagen, die nach dem Ausscheiden des Arbeitneh-
mers eintreten, zu berücksichtigen. Dies gilt nicht, wenn die Anwartschaft 

1. als nominales Anrecht festgelegt ist, 

2. eine Verzinsung enthält und die Zinsen auch dem ausgeschiedenen Arbeitneh-
mer zugutekommen, oder 

3. über einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung 
durchgeführt wird und die Erträge auch dem ausgeschiedenen Arbeitnehmer 
zugutekommen. 

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 gilt als erfüllt, wenn die Anpassung 
des Teilanspruchs nicht geringer ist als der Anstieg 

1. der Anwartschaften oder der Nettolöhne vergleichbarer Arbeitnehmergruppen 
des Unternehmens, 

2. der laufenden Leistungen an die Versorgungsempfänger des Arbeitgebers oder 

3. des Verbraucherpreisindexes für Deutschland. 

                                                 
1) Artikel 1 dieses Gesetzes dient der Umsetzung der Richtlinie 2014/50/EU des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 16. April 2014 über Mindestvorschriften zur Erhöhung der Mobilität von 
Arbeitnehmern zwischen den Mitgliedsstaaten durch Verbesserung des Erwerbs und der Wahrung 
von Zusatzrentenansprüchen (Abl. L 128 S. 1) 
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(3) Ist bei der Berechnung des Teilanspruchs eine Rente der gesetzlichen Ren-
tenversicherung zu berücksichtigen, so kann bei einer unmittelbaren oder über eine 
Unterstützungskasse durchgeführten Versorgungszusage das bei der Berechnung 
von Pensionsrückstellungen allgemein zulässige Verfahren zugrunde gelegt werden, 
es sei denn, der ausgeschiedene Arbeitnehmer weist die bei der gesetzlichen Ren-
tenversicherung im Zeitpunkt des Ausscheidens erreichten Entgeltpunkte nach. Bei 
einer über eine Pensionskasse oder einen Pensionsfonds durchgeführten Versor-
gungszusage sind der aufsichtsbehördlich genehmigte Geschäftsplan, der Pensions-
plan oder die sonstigen Geschäftsunterlagen zugrunde zu legen. 

(4) Versorgungsanwartschaften, die der Arbeitnehmer nach seinem Ausschei-
den erwirbt, dürfen nicht zu einer Kürzung des Teilanspruchs führen.“ 

4. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 

„Die Abfindung bedarf der Zustimmung des Arbeitnehmers, wenn dieser inner-
halb eines Jahres nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einen anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union abwandert.“ 

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4. 

5. § 4a wird wie folgt gefasst: 

„§ 4a 

Auskunftspflichten 

(1) Der Arbeitgeber oder der Versorgungsträger hat dem Arbeitnehmer auf des-
sen Verlangen mitzuteilen, 

1. ob und wie eine Anwartschaft auf betriebliche Altersversorgung erworben wird, 

2. wie hoch der Anspruch auf Altersversorgung aus der bisher erworbenen Anwart-
schaft ist und bei Erreichen der in der Versorgungsregelung vorgesehenen Al-
tersgrenze voraussichtlich sein wird, 

3. wie sich eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf die Anwartschaft auswirkt, 
und 

4. wie sich die Anwartschaft nach einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses entwi-
ckeln wird. 

(2) Der Arbeitgeber oder der Versorgungsträger hat dem Arbeitnehmer oder 
dem ausgeschiedenen Arbeitnehmer auf dessen Verlangen mitzuteilen, wie hoch bei 
einer Übertragung der Anwartschaft auf einen neuen Arbeitgeber nach § 4 Absatz 3 
der Übertragungswert ist. Der neue Arbeitgeber oder der Versorgungsträger hat dem 
Arbeitnehmer auf dessen Verlangen mitzuteilen, in welcher Höhe aus dem Übertra-
gungswert ein Anspruch auf Altersversorgung und ob eine Invaliditäts- oder Hinter-
bliebenenversorgung bestehen würde. 

(3) Der Arbeitgeber oder der Versorgungsträger hat dem ausgeschiedenen Ar-
beitnehmer auf dessen Verlangen mitzuteilen, wie hoch die Anwartschaft auf betrieb-
liche Altersversorgung ist und wie sich die Anwartschaft künftig entwickeln wird. Satz 
1 gilt entsprechend für Hinterbliebene. 

(4) Die Auskunft muss verständlich, in Textform und in angemessener Frist er-
teilt werden.“ 

6. § 7 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 3 wird die Angabe „§ 2 Abs. 1, 2 Satz 2 und Abs. 5“ durch die Angabe „§ 
2 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2“ und die Angabe „5a“ durch die Angabe „5“ er-
setzt. 
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b) In Satz 5 wird die Angabe „5b“ durch die Angabe „6“ ersetzt. 

c) Nach Satz 5 wird folgender Satz 6 angefügt: 

„Bei der Berechnung der Höhe des Anspruchs sind Veränderungen der Versor-
gungszusage und der Bemessungsgrundlagen, die nach dem Eintritt des Siche-
rungsfalles eintreten, nicht zu berücksichtigen.“ 

7. In § 16 Absatz 3 Nummer 2 wird das Komma durch das Wort „und“ “ersetzt und der 
Halbsatz „und zur Berechnung der garantierten Leistung der nach § 65 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe a des Versicherungsaufsichtsgesetzes festgesetzte Höchstzinssatz zur 
Berechnung der Deckungsrückstellung nicht überschritten wird“ gestrichen. 

8. In § 17 Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „bis“ durch die Angabe „und 3, mit Ausnahme 
von § 3 Absatz 2 Satz 3, von den §§ 4,“ ersetzt. 

9. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Nummer 1 Satz 2 wird Buchstabe c) aufgehoben. 

b) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „bis“ durch die Angabe „und 3, mit Ausnahme von § 
3 Absatz 2 Satz 3, sowie die §§ 4,“ ersetzt. 

bb) Satz 3 wird aufgehoben. 

10. In § 30e Absatz 2 wird in Satz 2 die Angabe „§ 2 Abs. 5a“ durch die Angabe „2 Ab-
satz 5“ ersetzt. 

11. Dem § 30f wird folgender Absatz 3 angefügt: 

(3) „ Wenn Leistungen der betrieblichen Altersversorgung vor dem 1. Januar 2018 
und nach dem 31. Dezember 2008 zugesagt worden sind, ist § 1b Absatz 1 Satz 1 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Anwartschaft erhalten bleibt, wenn das Ar-
beitsverhältnis vor Eintritt des Versorgungsfalls, jedoch nach Vollendung des 25. Le-
bensjahres endet und die Versorgungszusage zu diesem Zeitpunkt fünf Jahre be-
standen hat; in diesen Fällen bleibt die Anwartschaft auch erhalten, wenn die Zusage 
ab dem 1. Januar 2018 drei Jahre bestanden hat und bei Beendigung des Arbeits-
verhältnisses das 21. Lebensjahr vollendet ist.“ 

12. § 30g wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

(1) „ Eine Anpassungsverpflichtung nach § 2a Absatz 1 und 2 besteht nicht 
für Beschäftigungszeiten vor dem 1. Januar 2018. Für Beschäftigungszeiten nach 
dem 31. Dezember 2017 gilt § 2a Absatz 1 und 2 nicht, wenn das Betriebsren-
tensystem vor dem 20. Mai 2014 für neue Beschäftigte geschlossen war.“ 

b) Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2 und in dem neuen Absatz 2 wird jeweils die 
Angabe „§ 2 Abs. 5a“ durch die Angabe „§ 2 Absatz 5“ ersetzt. 

c) Absatz 2 wird Absatz 3. 

Artikel 2 

Änderung des Einkommensteuergesetzes 

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung vom ... (...), zuletzt geändert durch Arti-
kel ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...), wird wie folgt geändert: 

1. § 4d Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 
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aa) Buchstabe b Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Leistungsanwärter ist jeder Arbeitnehmer oder ehemalige Arbeitnehmer des 
Trägerunternehmens, der von der Unterstützungskasse schriftlich zugesagte 
Leistungen erhalten kann und am Schluss des Wirtschaftsjahres, in dem die 
Zuwendung erfolgt, 

aa) bei erstmals nach dem 31. Dezember 2017 zugesagten Leistungen das 
23. Lebensjahr vollendet hat, 

bb) bei erstmals nach dem 31. Dezember 2008 und vor dem 1. Januar 2018 
zugesagten Leistungen das 27. Lebensjahr vollendet hat oder 

cc) bei erstmals vor dem 1. Januar 2009 zugesagten Leistungen das 28. Le-
bensjahr vollendet hat; 

soweit die Kasse nur Hinterbliebenenversorgung gewährt, gilt als Leistungs-
anwärter jeder Arbeitnehmer oder ehemalige Arbeitnehmer des Trägerunter-
nehmens, der am Schluss des Wirtschaftsjahres, in dem die Zuwendung er-
folgt, das nach dem ersten Halbsatz maßgebende Lebensjahr vollendet hat 
und dessen Hinterbliebene die Hinterbliebenenversorgung erhalten können.“ 

bb) In Buchstabe c Satz 3 werden die Wörter „das 27. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben“ durch die Angabe „das nach Buchstabe b Satz 2 jeweils 
maßgebende Lebensjahr noch nicht vollendet haben“ ersetzt. 

b) In Satz 6 werden die Wörter „§ 176 Absatz 3 des Gesetzes über den Versiche-
rungsvertrag berechnete Zeitwert“ durch die Angabe „§ 169 Absatz 3 und 4 des 
Versicherungsvertragsgesetzes berechnete Wert“ ersetzt. 

2. § 6a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. vor Eintritt des Versorgungsfalls für das Wirtschaftsjahr, in dem die Pensions-
zusage erteilt wird, frühestens jedoch für das Wirtschaftsjahr, bis zu dessen Mitte 
der Pensionsberechtigte bei 

a) erstmals nach dem 31. Dezember 2017 zugesagten Pensionsleistungen das 
23. Lebensjahr vollendet, 

b) erstmals nach dem 31. Dezember 2008 und vor dem 1. Januar 2018 zugesag-
ten Pensionsleistungen das 27. Lebensjahr vollendet, 

c) erstmals nach dem 31. Dezember 2000 und vor dem 1. Januar 2009 zugesag-
ten Pensionsleistungen das 28. Lebensjahr oder 

d) erstmals vor dem 1. Januar 2001 zugesagten Pensionsleistungen das 30. Le-
bensjahr vollendet 

oder bei nach dem 31. Dezember 2000 vereinbarten Entgeltumwandlungen im 
Sinne von § 1 Absatz 2 des Betriebsrentengesetzes für das Wirtschaftsjahr, in 
dessen Verlauf die Pensionsanwartschaft gemäß den Vorschriften des Betriebs-
rentengesetzes unverfallbar wird,“. 

b) Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 Satz 6 wird wie folgt gefasst: 

„Hat das Dienstverhältnis schon vor der Vollendung des nach Absatz 2 Nummer 
1 maßgebenden Lebensjahres des Pensionsberechtigten bestanden, gilt es als 
zu Beginn des Wirtschaftsjahres begonnen, bis zu dessen Mitte der Pensionsbe-
rechtigte das nach Absatz 2 Nummer 1 maßgebende Lebensjahr vollendet; bei 
nach dem 31. Dezember 2000 vereinbarten Entgeltumwandlungen im Sinne von 
§ 1 Absatz 2 des Betriebsrentengesetzes gilt für davor liegende Wirtschaftsjahre 
als Teilwert der Barwert der gemäß den Vorschriften des Betriebsrentengesetzes 
unverfallbaren künftigen Pensionsleistungen am Schluss des Wirtschaftsjahres;“. 

3. In § 52 werden die Absätze 7 und 13 aufgehoben. 
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Artikel 3 

Änderung des Gesetzes zur Modernisierung der Finanzaufsicht 
über Versicherungen 

Artikel 2 Absatz 17 Nummer 4 wird aufgehoben. 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am 1. Januar 2018 in Kraft. Artikel 1 
Nummer 7 und Artikel 3 treten am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Mit diesem Gesetz wird die Richtlinie 2014/50/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. April 2014 über Mindestvorschriften zur Erhöhung der Mobilität von Arbeit-
nehmern zwischen den Mitgliedsstaaten durch Verbesserung des Erwerbs und der Wah-
rung von Zusatzrentenansprüchen (Abl. L 128 S. 1) - im Folgenden: „Richtlinie“ - in deut-
sches Recht umgesetzt. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Die Richtlinie sieht in folgenden Regelungsbereichen der betrieblichen Altersversorgung 
potentielle Hindernisse für die Mobilität von Beschäftigten: 

- zu lange Unverfallbarkeitsfristen für den Erwerb von Betriebsrentenanwartschaften, 

- fehlende Wahrung von Betriebsrentenanwartschaften bei einem Arbeitgeberwechsel, 

- Abfindungen von Kleinstanwartschaften ohne Zustimmung der Beschäftigten, 

- nicht ausreichende Information der Beschäftigten über ihre Betriebsrentenansprüche. 

Die entsprechenden Mindestvorgaben der Richtlinie werden in das Betriebsrentengesetz 
übernommen. Die neuen Regelungen zur Unverfallbarkeit und zur Wahrung von Betriebs-
rentenanwartschaften gelten für Beschäftigungszeiträume nach dem Inkrafttreten des 
Gesetzes am 1. Januar 2018.  

Die neuen Regelungen gelten sowohl für Beschäftigte, die zwischen den Mitgliedsstaaten 
zu- und abwandern, als auch für Beschäftigte, die innerhalb Deutschlands den Arbeitge-
ber wechseln. Zwar erlaubt die Richtlinie eine Unterscheidung zwischen den beiden Be-
schäftigtengruppen. Dies würde aber zu einer unerwünschten Diskriminierung der in 
Deutschland bleibenden Beschäftigten führen. Außerdem wäre eine solche Differenzie-
rung grundsätzlich nicht praktikabel. Nicht zuletzt sieht die Richtlinie in den Erwägungs-
gründen ausdrücklich vor, dass die neuen Regelungen auch für Beschäftigte gelten kön-
nen, die innerhalb eines Mitgliedstaates den Arbeitgeber wechseln. 

Bei der Umsetzung wird nicht zwischen Leistungen der Alters,- Invaliditäts- oder Hinter-
bliebenenversorgung unterschieden. Eine solche Differenzierung ist dem deutschen Be-
triebsrentenrecht bisher fremd; es besteht keine Notwendigkeit, dies im Hinblick auf die 
Richtlinie zu ändern.  

Die Absenkung der Unverfallbarkeitsfristen wird im Einkommensteuergesetz im Hinblick 
auf die entsprechenden Pensionsrückstellungen steuerlich begleitet. 

III. Alternativen 

Keine. 

IV. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das Betriebsrentenrecht stützt sich auf 
Artikel 74 Nummer 12 des Grundgesetzes - Arbeitsrecht. Für die steuerlichen Regelungen 
ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 des 
Grundgesetzes. 
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V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Der Gesetzentwurf dient der Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union. Er ist 
auch mit den völkerrechtlichen Verträgen, die Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar. 

VI. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

In den Betriebsrentensystemen müssen die neuen Unverfallbarkeitsfristen, die künftige 
Anpassungsverpflichtung und das Zustimmungserfordernis bei Abfindungen umgesetzt 
werden. Damit ist ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand für die Einrichtungen der betriebli-
chen Altersversorgung und die betroffenen Arbeitgeber verbunden. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Das Gesetz hat keine Wirkungen, die einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Nach-
haltigkeitsstrategie der Bundesregierung widersprechen. 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Die Steuermindereinnahmen betragen in der vollen Jahreswirkung 65 Mio. Euro. 

4. Erfüllungsaufwand 

Durch das Gesetz entsteht Bürgerinnen und Bürgern ein zusätzlicher Erfüllungsaufwand 
von rund 710 Stunden pro Jahr. Für die Wirtschaft resultiert aus diesem Gesetz ein zu-
sätzlicher einmaliger Erfüllungsaufwand von rund 155 Millionen Euro sowie ein zusätzli-
cher jährlicher Erfüllungsaufwand von 135 000 Euro, davon 21 000 Euro in Form von 
Bürokratiekosten. Der Verwaltung entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. 

Durch die Neuregelungen zur Unverfallbarkeit (Artikel 1 Nummer 1 und Nummer 6) sind 
bei unverändertem Zusageverhalten der Arbeitgeber zusätzliche Leistungen der betriebli-
chen Altersversorgung zu erbringen. Arbeitgeber haben jedoch die Möglichkeit, ihre Ver-
sorgungsregelungen für neu in das Unternehmen eintretende Beschäftigte so anzupas-
sen, dass sich der Aufwand für Leistungen der betrieblichen Altersversorgung insgesamt 
nicht erhöht. Daraus resultiert ein einmaliger Erfüllungsaufwand von 32 Millionen Euro. 

Die neuen Regelungen zur Wahrung der Anwartschaften ausgeschiedener Beschäftigter 
(Artikel 1 Nummern 2, 3 und 7) bewirken, dass ab dem 1. Januar 2018 erworbene An-
wartschaften aus Zusagen, die vor diesem Zeitpunkt erteilt worden sind, unter Umständen 
angepasst werden müssen. Dies betrifft vom Endgehalt abhängige oder ähnliche Direkt- 
oder Unterstützungskassenzusagen. Hieraus ergibt sich ein einmaliger Erfüllungsaufwand 
von rund 123 Millionen Euro. Dies entspricht bei gleichmäßiger Verteilung auf eine ange-
nommene durchschnittliche verbleibende Anwartschaftsdauer von zehn Jahren einem 
Aufwand von 12,3 Millionen Euro pro Jahr. Weiterer einmaliger Erfüllungsaufwand in 
Höhe von 356 000 Euro entsteht für die Umstellung der betroffenen Betriebsrentensyste-
me, um solchen Mehraufwand für neu in das Unternehmen eintretende Beschäftigte zu 
vermeiden. 

Kleinstbetragsabfindungen bedürften in Zukunft der Zustimmung der Beschäftigten, wenn 
diese innerhalb eines Jahres nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einen anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union abwandern (Artikel 1 Nummer 4). Durch die Bitte 
um Zustimmung wird bei den Bürgerinnen und Bürgern ein jährlicher Zeitaufwand von 
710 Stunden verursacht. Die Bürokratiekosten für die Wirtschaft aus der neuen Zustim-
mungsverpflichtung liegen bei 21 000 Euro pro Jahr. Weiterer Erfüllungsaufwand in Höhe 
von 114 000 Euro entsteht der Wirtschaft für die weitere Verwaltung der 
Kleinstanwartschaft bzw. Kleinstrente in den Fällen, in denen die Zustimmung zur Abfin-
dung nicht erteilt wird. 

Die Informationspflichten der Arbeitgeber oder Versorgungsträger auf Verlangen der Be-
schäftigten und ihrer Hinterbliebenen werden geringfügig ausgeweitet (Artikel 1 Nummer 
5). Ein erhöhter Erfüllungsaufwand gegenüber dem geltenden Recht ist damit nicht ver-
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bunden, da diese Informationen auch bisher schon auf Nachfrage der Beschäftigten und 
ihrer Hinterbliebenen in der Regel gegeben worden sind. Eine geringe Entlastung der Ar-
beitgeber resultiert daraus, dass die Auskünfte künftig auch per E-Mail erfolgen können.  

5. Weitere Gesetzesfolgen 

Das Gesetz hat positive gleichstellungspolitische Auswirkungen. Die Absenkung des Le-
bensalters für die Unverfallbarkeit von Betriebsrentenanwartschaften vom 25. auf das 21. 
Lebensjahr kommt insbesondere jungen Frauen zugute, die wegen Kindererziehung vor 
dem 25. Lebensjahr bei einem Arbeitgeber ausscheiden und deshalb bisher ihre Betriebs-
rentenanwartschaft verloren haben. 

VII. Befristung; Evaluation 

Die Regelungen des Betriebsrentengesetzes und des Einkommensteuergesetzes sind 
nicht befristet. Eine Evaluation der Richtlinie erfolgt durch die Europäische Kommission. 
Nach Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie überprüft die Kommission deren Anwendung und 
legt dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und So-
zialausschuss bis zum 21. Mai 2020 einen Bericht vor. Für eine zusätzliche Evaluation der 
neuen Regelungen auf nationaler Ebene besteht mit Blick auf den zwingenden Charakter 
der europäischen Vorgaben kein Bedürfnis. Ergibt der Bericht der Kommission Ände-
rungsbedarf, so wird die Kommission einen Vorschlag zur Änderung der Richtlinie vorle-
gen, der im Gesetzgebungsverfahren auf europäischer Ebene zu beraten wäre. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Betriebsrentengesetzes) 

Zu Nummer 1 

Die Vorschrift setzt Artikel 4 Absatz 1a und 1b der Richtlinie um. Künftig bleibt Beschäftig-
ten eine vom Arbeitgeber finanzierte Betriebsrentenanwartschaft bereits dann erhalten, 
wenn das Arbeitsverhältnis vor Eintritt des Versorgungsfalls, jedoch nach Vollendung des 
21. Lebensjahres endet und die Versorgungszusage zu diesem Zeitpunkt mindestens drei 
Jahre bestanden hat. Die Absenkung der Unverfallbarkeitsfrist und des Lebensalters der 
Beschäftigten, bis zu dem die Anwartschaft verfällt, führt bei einer unveränderten Bereit-
schaft der Arbeitgeber, Betriebsrenten anzubieten, dazu, dass mehr Betriebsrentenan-
wartschaften als bisher erhalten bleiben. Dies kommt insbesondere jungen mobilen Ar-
beitskräften zugute, die bislang ihre Anwartschaften verlieren, wenn sie vor dem 25. Le-
bensjahr den Arbeitgeber wechseln. § 30f Absatz 3 regelt die Übergangsfälle. 

Zu Nummer 2 

Folgeänderungen zum neuen § 2a (Nummer 3). 

Zu Nummer 3 

§ 2a setzt Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie um. Die neue Vorschrift löst § 2 Absatz 5 der 
alten Fassung ab. Nach § 2 Absatz 5 der alten Fassung bleiben bei der Berechnung der 
Höhe des Teilanspruchs eines mit unverfallbarer Anwartschaft ausgeschiedenen Arbeit-
nehmers Veränderungen der Versorgungsregelung und der Bemessungsgrundlage, die 
nach dem Ausscheiden eintreten, grundsätzlich unberücksichtigt. Als Bemessungsgrund-
lagen gelten dabei alle in der Versorgungsregelung festgelegten Einflussgrößen, die sich 
auf den Leistungsumfang auswirken können. Damit werden vorzeitig ausscheidende Ar-
beitnehmer unter Umständen schlechter gestellt als Beschäftigte, die bis zum Rentenbe-
ginn im Unternehmen verbleiben. Artikel 5 der Richtlinie will solchen Mobilitätshindernis-
sen begegnen und gibt vor, dass ruhende Anwartschaften vorzeitig ausscheidender Ar-
beitnehmer grundsätzlich nicht anders behandelt werden dürfen als die Anwartschaften im 
Unternehmen verbleibender Arbeitnehmer. § 2a legt dementsprechend in Absatz 1 Satz 1 
zunächst fest, dass bei der Berechnung des Teilanspruchs eines mit unverfallbarer An-
wartschaft ausscheidenden Arbeitnehmers Veränderungen der Versorgungszusage und 
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der Bemessungsgrundlagen zu berücksichtigen sind; dies gilt auch für Veränderungen der 
Versorgungszusage und der Bemessungsgrundlagen anderer Versorgungsbezüge, die im 
Rahmen etwa von Gesamtversorgungszusagen eine Rolle spielen. Ruhende Anwart-
schaften ausgeschiedener Beschäftigter müssen dementsprechend künftig angepasst 
werden. Dieser neue (Gleichbehandlungs-)Grundsatz kann zum Vor-, aber, soweit recht-
lich zulässig, auch zum Nachteil der Beschäftigten wirken. § 30g Absatz 1 regelt die 
Übergangsfälle.  

Satz 2 bestimmt die Ausnahmen. Nach Satz 2 Nummer 1 bleiben Veränderungen unbe-
rücksichtigt, wenn die Betriebsrentenanwartschaft als nominales Anrecht festgelegt ist. 
Dies entspricht der Diktion von Artikel 5 Absatz 2a der Richtlinie. Sinn und Zweck dieser 
Regelung ist es, solche Anwartschaften von einer möglichen Anpassungsverpflichtung 
auszunehmen, deren Wertentwicklung zum Zeitpunkt der Zusage bereits berücksichtigt 
worden ist, und die einen mit entsprechender Quotierung vorzeitig ausscheidenden Ar-
beitnehmer nicht gegenüber dem im Unternehmen verbleibenden benachteiligen. Dazu 
gehören neben Festbetragszusagen („500 Euro Betriebsrente im Alter 67“; „10 Euro pro 
Dienstjahr“) auch Zusagen, die zwar eine Euro-Summe nicht direkt nennen, bei denen 
eine Euro-Summe aber beim Erwerb der Anwartschaft bereits ermittelt werden kann (z. B. 
“pro Dienstjahr 2 Prozent des Jahreseinkommens“). Nicht unter die Ausnahmeregelung 
von Satz 2 Nummer 1 fallen dagegen so genannte endgehaltsbezogene Zusagen (z. B. 
„10 Prozent des Gehalts im Alter 67“), die eine unbestimmte Einkommensdynamik enthal-
ten. Bei solchen Zusagen verspricht der Arbeitgeber nicht nur einen bestimmten Prozent-
satz des Arbeitseinkommens, sondern auch, dass sich der aus diesem Prozentsatz erge-
bende Anspruch entsprechend der den eigenen Lebensstandard bestimmenden Gehalts-
entwicklung erhöhen wird. Auf diese Dynamik soll ein mobiler Arbeitnehmer genauso we-
nig verzichten müssen wie sein im Unternehmen verbleibender Kollege. Solche Zusagen 
dürften allerdings wegen der damit verbundenen Kalkulationsschwierigkeiten in der Praxis 
nur noch selten vorkommen.  

Der Ausnahmetatbestand nach Satz 2 Nummer 2 liegt etwa dann vor, wenn in die Zusage 
an den Beschäftigten ein Zinssatz integriert ist, um den die Anwartschaft künftig steigen 
wird. Diese Ausnahme knüpft an die Überlegung an, dass auch in diesen Fällen keine 
ungerechte Behandlung der vorzeitig ausgeschiedenen Beschäftigten eintreten kann, 
wenn die Verzinsung gleichermaßen den ausgeschiedenen wie den im Unternehmen ver-
bliebenen Beschäftigten zugutekommt.  

Dem Ausnahmetatbestand in Satz 2 Nummer 3 schließlich liegt die Überlegung zugrunde, 
dass eine Anpassung der ruhenden Anwartschaften ausgeschiedener Arbeitnehmer auch 
nicht erforderlich ist, wenn die Erträge eines Pensionsfonds, einer Pensionskasse oder 
einer Direktversicherung beiden Beschäftigtengruppen zugutekommen. 

Nach Absatz 2 kann der Arbeitgeber seiner Verpflichtung dadurch nachkommen, dass er 
die Teilanwartschaft des ausgeschiedenen Arbeitnehmers an die Entwicklung der Anwart-
schaften oder der Nettolöhne vergleichbarer Arbeitnehmergruppen in seinem Unterneh-
men oder an die von ihm gezahlten Betriebsrenten oder entsprechend dem Verbraucher-
preisindex anpasst. 

Absatz 3 entspricht dem bisherigen § 2 Absatz 5 Satz 2 und 3, wobei der Vollständigkeit 
halber jetzt auch die Unterstützungskasse genannt wird und die spezifische Berücksichti-
gung der gesetzlichen Rentenansprüche bei Anwartschaften und Leistungen von Pensi-
onskassen und Pensionsfonds in einem Satz zusammengefasst wird. Absatz 4 entspricht 
§ 2 Absatz 5 Satz 4 alter Fassung. 

Zu Nummer 4 

Zu Buchstabe a 

Der neue § 3 Absatz 2 Satz 3 setzt Artikel 5 Absatz 3 der Richtlinie um. Danach bedürften 
Abfindungen von Betriebsrentenanwartschaften, auch von Kleinstanwartschaften, der Zu-
stimmung des Arbeitnehmers. Dies gilt allerdings gemäß Artikel 2 Absatz 5 der Richtlinie 
nicht zwingend „für den Erwerb und die Wahrung von Zusatzrentenansprüchen derjenigen 
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Arbeitnehmer, die innerhalb eines einzigen Mitgliedsstaates zu- und abwandern“. Um un-
verhältnismäßigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden, wird deshalb von der Möglichkeit 
Gebrauch gemacht, das Zustimmungserfordernis auf grenzüberschreitende Sachverhalte 
zu beschränken. Mögliche Gleichbehandlungsaspekte müssen demgegenüber zurücktre-
ten. Die Jahresfrist orientiert sich an der Frist nach § 4 Absatz 3. 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zur Nummer 4a. 

Zu Nummer 5 

Absatz 1 setzt Artikel 6 Absatz 1 Nummer a bis c der Richtlinie um. Der Arbeitgeber oder 
der Versorgungsträger müssen darüber informieren, ob und ggf. wie die Betriebsrenten-
anwartschaft erworben wird, wie hoch diese ist, wie sich ein Ende des Arbeitsverhältnis-
ses auf sie auswirkt und wie sie sich anschließend weiterentwickelt. Diese Informationen 
müssen nur auf das ausdrückliche Verlangen des Beschäftigten hin erteilt werden. Absatz 
1 Nummer 2 stellt dabei gegenüber der bisherigen Formulierung in § 4a Absatz 1 Num-
mer 1 klar, dass sich die Auskunft nicht nur auf den aktuellen Stand der Anwartschaft be-
zieht, sondern auch darauf, wie hoch die Betriebsrente zum Rentenbeginn voraussichtlich 
sein wird, wenn der Beschäftigte im Unternehmen bleibt und weiterhin Anwartschaften 
erwirbt. 

Absatz 2 entspricht dem bisherigen § 4a Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 und steht im 
Zusammenhang mit dem Recht der Beschäftigten auf Portabilität (§ 4). 

Absatz 3 setzt Artikel 6 Absatz 2 und 3 der Richtlinie um, wonach auch ausgeschiedene 
Arbeitnehmer und Hinterbliebene einen Anspruch darauf haben zu erfahren, wie hoch ihre 
Betriebsrentenanwartschaften sind und wie sich diese weiterentwickeln werden. 

Absatz 4 gibt die formalen Anforderungen an die Auskünfte vor. Um die Voraussetzung „in 
Textform“ (§ 126b BGB) zu erfüllen, kann die Information z. B. auch per E-Mail übermittelt 
werden; es reicht dagegen nicht, die Information auf einer Internetseite zur Verfügung zu 
stellen. Im Hinblick auf die Verständlichkeit ist auf den Empfängerhorizont abzustellen. 

Zu Nummer 6 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zur Änderung von § 2 (Nummer 2) und zur Einfügung des neuen § 2a 
(Nummer 3). 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderungen zur Änderung von § 2 (Nummer 2). 

Zu Buchstabe c 

Bei der Berechnung der Höhe der Betriebsrentenansprüche, die der Pensions-
Sicherungs-Verein absichern muss, wird in § 7 Absatz 2 Satz 3 bislang auf § 2 Absatz 5 
Bezug genommen. Damit wird sichergestellt, dass Veränderungen der Versorgungszusa-
ge und der Bemessungsgrundlagen, die nach dem Eintritt des Sicherungsfalls eintreten, 
vom Pensions-Sicherungs-Verein nicht zu berücksichtigen sind. Weil § 2 Absatz 5 in der 
alten Fassung künftig wegfällt, wird diese Veränderungssperre nunmehr ausdrücklich in § 
7 aufgenommen. Die Vorgaben der Richtlinie zur Wahrung ruhender Betriebsrentenan-
wartschaften stehen dem nicht entgegen, da die Richtlinie ausdrücklich keine Anwendung 
auf Insolvenzschutzsysteme findet (Art. 2 Absatz 2c der Richtlinie). 

Zu Nummer 7 

Die Anpassungsprüfungspflicht des Arbeitgebers nach § 16 entfällt künftig bereits dann, 
wenn die betriebliche Altersversorgung über eine Direktversicherung oder eine Pensions-
kasse organisiert wird und diese Einrichtungen sämtliche auf den Rentenbestand entfal-
lende Überschussanteile zur Erhöhung der Betriebsrenten verwenden. In diesem Fall ent-
fällt somit die Anpassungsprüfungspflicht ausnahmslos für alle bestehenden und künftigen 
Zusagen, die über eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung durchgeführt wer-
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den. Damit erhalten die betroffenen Arbeitgeber die notwendige Planungssicherheit, ohne 
die der angestrebte weitere Auf- und Ausbau der betrieblichen Altersversorgung gefährdet 
wäre. 

Zu Nummer 8 

Die Vorgaben der Richtlinie zur Unverfallbarkeit, zur Wahrung ruhender Anwartschaften, 
zur Zustimmungspflicht bei der Abfindung von Kleinstanwartschaften und zu den Auskünf-
ten sind grundsätzlich verpflichtend. Von ihnen kann in Tarifverträgen nur abgewichen 
werden, sofern diese Regelungen keinen weniger günstigen Schutz bieten als die Vor-
schriften der Richtlinie. Die entsprechenden Umsetzungsregelungen in den §§ 1b, 2a, 3 
Absatz 2 Satz 3 und 4a des Betriebsrentengesetzes werden deshalb von der 
Tarifdispositivität ausgenommen. 

Zu Nummer 9 

Zu Buchstabe a 

Die Aufhebung von Buchstabe c ist erforderlich, weil § 2 Absatz 5 entfällt. Der ihn erset-
zende neue § 2a, mit dem Artikel 5 der Richtlinie umgesetzt wird, gilt - einschließlich der 
in § 2a Absatz 1 Satz 2 geregelten Ausnahmen - grundsätzlich auch für den öffentlichen 
Dienst. Der Wegfall des Verweises auf § 2 Abs. 6 beseitigt ein Redaktionsversehen. 

Zu Buchstabe b 

Mit den Änderungen wird sichergestellt, dass nicht zum Nachteil der Versicherten bei den 
Versorgungsanstalten der deutschen Bühnen und Kulturorchester von den verbindlichen 
Regelungen der Richtlinie bzw. von den Vorschriften zu deren Umsetzung abgewichen 
werden kann (siehe auch die parallelen Überlegungen zur Einschränkung der 
Tarifdispositivität in § 17 Absatz 3 Satz 1, Begründung zu Nummer 7). 

Zu Nummer 10 

Folgeänderung zur Änderung von § 2 (Nummer 2). 

Zu Nummer 11 

§ 30f Absatz 3 enthält die Übergangsvorschrift für die Absenkung der Unverfallbarkeitsfrist 
und des Unverfallbarkeitsalters in § 1b. Insofern wird der Spielraum genutzt, den die 
Richt-linie in Artikel 2 Absatz 4 und Artikel 8 gibt, wonach die Richtlinie nur für Beschäfti-
gungszeiten gilt, die in den Zeitraum nach ihrer Umsetzung in nationales Recht fallen. Die 
Absenkung der Unverfallbarkeitsfristen findet deshalb grundsätzlich nur auf Zusagen An-
wendung, die ab dem 1. Januar 2018 erteilt werden (Neuzusagen). Für Anwartschaften, 
die vorher erteilt wurden (Altzusagen), bleibt es grundsätzlich bei den bisherigen 
Unverfallbarkeitsvoraussetzungen, wobei der letzte Halbsatz sicherstellt, dass Beschäftig-
te mit Altzusagen, die in die neue Regelung „hineinwachsen“, gegenüber Beschäftigten 
mit Neuzusagen nicht ungerechtfertigt schlechter gestellt werden. 

Zu Nummer 12 

Zu Buchstabe a 

Satz 1 knüpft an Artikel 2 Absatz 4 und Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie an, wonach die 
Richtlinie nur für Beschäftigungszeiten gilt, die in den Zeitraum nach ihrer Umsetzung in 
nationales Recht fallen. Nach Satz 2 findet § 2a ebenfalls keine Anwendung, wenn das 
Betriebsrentensystem vor dem 20. Mai 2014, also vor dem Inkrafttreten der Richtlinie, 
geschlossen war (Artikel 2 Absatz 2a der Richtlinie). „Geschlossen“ im Sinne der Vor-
schrift sind auch Systeme, die keine neuen Anwärter mehr aufnehmen, in denen beste-
hende Anwartschaften aber weiterhin dotiert werden können. 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zu Nummer 11a und zur Änderung von § 2 (Nummer 2). 

Zu Buchstabe c 

Folgeänderung zu Nummer 11a. 
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Zu Artikel 2 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a 

§ 4d des Einkommensteuergesetzes (EStG) regelt den Umfang der als Betriebsausgaben 
abziehbaren Zuwendungen des Arbeitgebers (Trägerunternehmen) an eine Unterstüt-
zungskasse. Im Rahmen des [.... Gesetzes] werden die Unverfallbarkeitsfristen für Ver-
sorgungsanwartschaften, die auf Zusagen beruhen, die nach dem 31. Dezember 2017 
erstmals erteilt werden, von fünf auf drei Jahre und das Mindestalter für die Unverfallbar-
keit vom 25. auf das 21. Lebensjahr verkürzt. Die Absenkung der Unverfallbarkeitsfristen 
und des Mindestalters für die Unverfallbarkeit wird in § 4d EStG steuerlich flankiert. Nach 
bisheriger Rechtslage bleibt einem Arbeitnehmer, dem Leistungen aus der betrieblichen 
Altersversorgung zugesagt worden sind, die Anwartschaft insbesondere dann erhalten, 
wenn das Arbeitsverhältnis vor Eintritt des Versorgungsfalles, jedoch nach Vollendung 
des 25. Lebensjahres endet und die Versorgungs-zusage zu diesem Zeitpunkt mindes-
tens 5 Jahre bestanden hat (unverfallbare Anwartschaft). 

Zuwendungen für Leistungsanwärter, die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
sind nach den bisherigen Regelungen des § 4d EStG nicht als Betriebsausgabe abzieh-
bar. Diese Beschränkung soll die Ansammlung von Mitteln vermeiden, die aufgrund von 
Fluktuationstendenzen junger Arbeitnehmer nicht zur Erfüllung von Versorgungszusagen 
benötigt werden. Aufgrund der Änderung der arbeitsrechtlichen Unverfallbarkeitskriterien 
wird das steuerliche Mindestalter der Leistungsanwärter für erstmals nach dem 31. De-
zember 2017 zugesagte Versorgungsleistungen von 27 auf 23 Jahre herabgesetzt. Aus 
Gründen der Übersichtlichkeit wird nochmals das jeweilige Mindestalter aufgeführt, das 
bereits nach der bisherigen Rechtslage bei erstmals vor dem 1. Januar 2018 zugesagten 
Leistungen jeweils maßgebend ist. 

Zu Buchstabe b 

Gehört bei der Ermittlung des zulässigen Kassenvermögens nach § 4d Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 Satz 4 EStG die Berechnung des Deckungskapitals nicht zum Geschäftsplan, 
tritt an die Stelle des geschäftsplanmäßigen Deckungskapitals der Wert nach dem Gesetz 
über den Versicherungsvertrag - VVG (§ 4d Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 6 EStG). Die 
Bestimmungen zum Wert nach dem VVG sind nicht mehr in § 176 Absatz 3 VVG geregelt, 
sondern in § 169 Absatz 3 und 4 VVG. § 4d Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 6 EStG ist 
entsprechend anzupassen. 

Zu Nummer 2 

§ 6a EStG regelt Ansatz und Bewertung von Rückstellungen, die der Arbeitgeber im Zu-
sammenhang mit Direktzusagen (Pensionszusagen) an seine Arbeitnehmer in der steuer-
lichen Gewinnermittlung zu bilden hat. Im Rahmen des Umsetzungsgesetzes werden die 
Unverfallbarkeitsfristen für Versorgungsanwartschaften die auf Zusagen beruhen, die 
erstmals nach dem 31. Dezember 2017 erteilt werden, von fünf auf drei Jahre und das 
Mindestalter für die Unverfallbarkeit vom 25. auf das 21. Lebensjahr verkürzt. Zur Ge-
währleistung eines versicherungsmathematisch zutreffenden Ansatzes der Pensionsver-
pflichtungen des Unternehmens in der steuerlichen Gewinnermittlung ist eine Anpassung 
des Mindestalters in § 6a EStG erforderlich. Das bisherige Mindestalter von 27 Jahren 
wird dementsprechend für erstmals nach dem 31. Dezember 2017 zugesagte Pensions-
leistungen auf 23 Jahre gesenkt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird nochmals das 
jeweilige Mindestalter aufgeführt, das bereits nach der bisherigen Rechtslage bei erstmals 
vor dem 1. Januar 2018 zugesagten Leistungen jeweils maßgebend ist. Darüber hinaus 
wird klargestellt, dass die Bilanzierung von betriebsrentenrechtlich unverfallbaren Pensi-
onszusagen vor dem Erreichen des steuerlichen Mindestalters (§ 6a Absatz 2 Nummer 1 
letzte Alternative EStG) nur für nach dem 31. Dezember 2000 vereinbarte Entgeltum-
wandlungen im Sinne von § 1 Absatz 2 des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG) gilt; inso-
weit erfolgt die Bilanzierung mindestens mit dem Barwert der unverfallbaren künftigen 
Pensionsleistungen (§ 6a Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 Satz 6 zweiter Teilsatz EStG). 
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Zu Nummer 3 

Die je nach Zeitpunkt der Zusage maßgebenden Pensionsalter sind nunmehr in den §§ 4d 
und 6a EStG aufgeführt, so dass die bisherigen Anwendungsbestimmungen entfallen 
können. Die bislang in § 52 Absatz 13 enthaltene Regelung für nach dem 31. Dezember 
2000 vereinbarte Entgeltumwandlungen wurde in § 6a EStG übernommen. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Gesetzes zur Modernisierung der Finanzaufsicht über 
Versicherungen) 

Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 7. Mit der Folgeänderung wird die schwebende Än-
derung von § 16 Absatz 3 Nummer 2 BetrAVG durch Artikel 2 Absatz 17 Nummer 4 des 
Gesetzes zur Modernisierung der Finanzaufsicht über Versicherungen aufgehoben. 

Zu Artikel 4 (Inkrafttreten) 

Die Richtlinie muss spätestens bis zum 21. Mai 2018 von den Mitgliedsstaaten umgesetzt 
werden (Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie). Diese Frist wird weitgehend ausgenutzt, um 
den von den neuen Regelungen betroffenen Betriebsrentensystemen ausreichend Zeit für 
die erforderlichen Umstellungen zu geben und die betroffenen Arbeitgeber finanziell mög-
lichst wenig zu belasten. Entsprechend regelt Satz 1 das Inkrafttreten des Gesetzes zum 
1. Januar 2018. Nach Satz 2 tritt die Änderung von § 16 Betriebsrentengesetz (Artikel 1 
Nummer 7) und die Folgeänderung in Artikel 3 bereits am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 


